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Aufruf für eine lebendige Demokratie: 

Empfehlungen anlässlich der Verhandlungen zum Koalitionsvertrag 

 

Die Parteien, die nun über eine Regierungskoalition verhandeln, sind sich weitgehend darin ei-
nig, dass Deutschland vor großen Veränderungen steht. Globale Krisen wie Migrationsbewegun-
gen, Covid-19-Pandemie und Auswirkungen der Klimakrise stellen Politik und Gesellschaft vor 
neue Herausforderungen. Große Vorhaben wie Energiewende, Infrastrukturausbau und Digitali-
sierung erfordern umfassende Anpassungsleistungen. 

Bei der Gestaltung des gesellschaftlichen Wandels gilt es nicht nur, Krisen abzuwenden oder ab-
zumildern, sondern auch dazu beizutragen, dass wirtschaftliche und soziale Sicherheit gewahrt 
sowie unsere Lebensgrundlagen erhalten bleiben. Ebenso dringend ist es aber, die mit der 
Transformation verbundenen Herausforderungen für unsere Demokratie aktiv anzugehen. Da-
ran müssen alle gesellschaftlichen Gruppen beteiligt sein. 

Umbrüche, Krisen und gesellschaftlicher Wandel, das haben die letzten Jahre gezeigt, fordern 
die Grundlagen unseres Zusammenlebens heraus: Wo sich Ungleichheit – zwischen Stadt und 
Land, Ost und West, sozialen Schichten, Minderheiten und Mehrheiten – verschärft, wird der 
Nährboden für Entfremdung und Radikalisierung bereitet. Gleiches gilt, wenn Menschen mit Ent-
scheidungen konfrontiert werden, die ihr Leben verändern, an denen sie jedoch keinen Anteil 
hatten und die sie nicht nachvollziehen können (z.B. Energieparks im ländlichen Raum, Verkehrs-
wende, Strukturwandel und Migration, Verlagerung von Produktionsstätten). Es entstehen Kon-
fliktlinien, Bruchstellen und Spannungen, die von denjenigen, die die plurale Demokratie unse-
rer offenen Gesellschaft ablehnen, strategisch genutzt werden, um Enttäuschung und Frust zu 
Triebkräften einer nachhaltigen Demontage demokratischer Institutionen und gesellschaftli-
chen Zusammenhalts zu machen.  

Bereits heute übernehmen wir als zivilgesellschaftliche Fachorganisationen der Demokratieent-
wicklung Verantwortung bei gesellschaftlich wichtigen Aufgaben: in der Arbeit gegen Rechts-
exremismus, Rassismus, Antisemitismus und andere Formen gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit; in der Stärkung und Mitsprache von durch Gewalt Betroffenen; und durch die pro-
zessorientierte, konstruktive Bearbeitung gesellschaftlicher Konflikte. Angesichts der anstehen-
den und notwendigen Transformationen wird der Einsatz unserer Expertise noch wichtiger. Er 
wird ein entscheidender Beitrag für den Erfolg beim Umgang mit den gesellschaftlichen Heraus-
forderungen sein. Unsere Kenntnisse, Konzepte und Kompetenzen können eingesetzt werden. 
Sie brauchen jedoch die gesellschaftliche Anerkennung ihrer Bedeutung. 

Für eine resiliente und zukunftsfähige Gesellschaft ist eine langfristige Perspektive der Demokra-
tieentwicklung erforderlich, die sich auf eine strategische Zusammenarbeit zwischen Politik, Ver-
waltung, Zivilgesellschaft und Wissenschaft stützt, Synergien entwickelt und Strategien umsetzt.  



 
 

 
 

 
2 

Dieses gesellschaftliche Zukunftsprogramm verbindet die Handlungsansätze von Radikalisie-
rungsprävention, Opferberatung, politischer und diskriminierungskritischer Bildungsarbeit, Bür-
ger*innenbeteiligung, Engagementförderung und prozessorientierter, konstruktiver Konfliktbe-
arbeitung. 

Wir fordern daher: 

 Für Schutz und Förderung der Demokratie braucht es die sich gegenseitig ergänzenden 
Handlungsbereiche der Radikalisierungsprävention, Bildungsarbeit und Konfliktbearbei-
tung. Sie müssen in Form von strategisch ausgerichteten Leitlinien der Bundesregierung 
für eine plurale und zukunftsfähige Gesellschaft  zusammen gedacht und nachhaltig ge-
stärkt werden. Diese Leitlinien müssen ressortübergreifend, öffentlich und parlamenta-
risch verankert und in Zusammenarbeit mit Zivilgesellschaft und Wissenschaft entwickelt 
werden. 

 Die Umsetzung dieser Leitlinien muss parlamentarisch und gesellschaftlich verstetigt 
werden. Ein Demokratiefördergesetz, das bewährte Ansätze, Konzepte und Instrumente 
nachhaltig stärkt und eine langfristige und unbürokratische Förderung ermöglicht, ist ein 
erster, wichtiger Beitrag dafür. Es stärkt relevante zivilgesellschaftliche Strukturen und 
fördert die Weiterentwicklung von innovativen Modellen. Das Gesetz soll die sich ergän-
zenden Handlungsbereiche Radikalisierungsprävention und Stärkung von Betroffenen, 
politische und diskriminierungskritische Bildungsarbeit, Engagementförderung und pro-
zessorientierte, konstruktive Konfliktbearbeitung klar benennen und anerkennen. Es soll 
die Potenziale der demokratischen Gestaltung und Brückenbildung in den Organisatio-
nen und Initiativen des zivilgesellschaftlichen Engagements nachhaltig stärken. 

 Die Bundesprogramme „Demokratie leben!“ und „Zusammenhalt durch Teilhabe“ sollen 
ausgebaut werden und die zivilgesellschaftlichen Strukturen in diesen Handlungsberei-
chen auf Bundes-, Landes und kommunaler Ebene langfristig fördern.  

Darüber hinaus ist notwendig:  

 Eine Aufwertung des Unterausschusses Bürgerschaftliches Engagement zu einem Aus-
schuss für Demokratie und Engagement (analog zum Menschenrechtsausschuss) als 
kontinuierliches Forum der Strategieentwicklung, Monitoring, Weiterentwicklung. 

 Ein regelmäßig stattfindender Demokratiegipfel (analog zum Integrationsgipfel) als Fo-
rum des Austausches, gemeinsamen Lernens und der Abstimmung zwischen zivilgesell-
schaftlichen Akteur*innen, Wissenschaft und politischen Entscheidungsebenen. Damit 
bietet sich auch die Möglichkeit, die Debatte um Herausforderungen und Weiterentwick-
lung unserer Demokratie in die Öffentlichkeit zu tragen. 

 Eine starke Demokratie braucht mehr Expertise und Fähigkeiten im Umgang mit Konflik-
ten. Strukturen der Konfliktbearbeitung und Bürger*innenbeteiligung im Rahmen zivil-
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gesellschaftlich-staatlicher Zusammenarbeit müssen geschaffen und nachhaltig geför-
dert werden. Erprobte Beratungs- und Unterstützungsangebote für Kommunen im Um-
gang mit Konflikten sind auszubauen. Sinnvoll ist der Aufbau eines Kompetenznetzwerks 
Zivile Konfliktbearbeitung. 

Auf diese Weise werden die Akteure der Demokratieentwicklung im Rahmen einer zivilgesell-
schaftlich-staatlichen Zusammenarbeit einen verantwortlichen Beitrag zur Überwindung der 
sich abzeichnenden Herausforderungen und zur Bewältigung der anstehenden Transforma-
tionsaufgaben leisten können. 

Erstunterzeichnende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Zum Aufruf unter:  

https://pzkb.de/lebendige-demokratie-staerken/ 

 

Dieses Papier wurde initiiert von der Arbeitsgruppe Zivile Konfliktbearbeitung im Inland der Plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung. Kontakt: Bernd Rieche, Koordinator, zkbinland@pzkb.de 

Die Plattform Zivile Konfliktbearbeitung ist das größte deutsche Netzwerk, das sich arbeitsfeldübergreifend die 
Förderung der zivilen Konfliktbearbeitung zum Ziel gesetzt hat. Die Plattform "zielt darauf ab, die in diesem 
Netzwerk Beteiligten bei ihrer Gewalt mindernden Arbeit zu unterstützen, miteinander zu verbinden und in ihrer 
Arbeit vor Ort effektiver zu machen". (Auszug aus der Charta)  

Geschäftsstelle der Plattform Zivile Konfliktbearbeitung: Großbeerenstr. 13a, 10963 Berlin, Tel.: 030 / 4000 65 
118, Mail: kontakt@pzkb.de 

Dr. Christian Staffa 

Beauftragter der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD) für den Kampf 
gegen Antisemitismus 


